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Vorwort
Mit der Einführung des SGB VIII und sei-
ner stetigen Weiterentwicklung wurden in 
der Jugendhilfe wichtige Standards fest-
gelegt. Hierzu gehören insbesondere die 
stetige Konkretisierung des Kinderschutz-
auftrags, das Fachkräftegebot sowie die 
Beteiligungsorientierung im Bereich der 
Erziehungshilfe. Nach über 25 Jahren zeigt 
sich, dass dadurch die Verbesserung der 
Qualität in der Jugendhilfe wirksam vor-
angebracht werden konnte. 

Verschiedene Vorschriften des SGB VIII 
sind auf den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen ausgerichtet. Die Jugendhil-
fe sieht sich in der Verpflichtung, Kinder 
und Jugendliche in besonderer Wei-
se zu schützen, die in Einrichtungen der 
Erziehungshilfe, der Eingliederungshil-
fe, Wohnheimen und Internaten oder 
anderen (teil-)stationären Jugendhilfe-
einrichtungen über Tag und Nacht un-
tergebracht sind. Im erzieherischen All-
tag spiegelt sich die Umsetzung dieser 
Schutzverpflichtung im Zusammenspiel 
der freien Träger, der örtlichen Jugendäm-
ter sowie des KVJS-Landesjugendamts als 
überörtliche Aufsichtsbehörde wieder.

Dem KVJS-Landesjugendamt fällt dabei 
die Aufgabe zu, die Vorschriften der §§ 45 
– 49 SGB VIII hinsichtlich stationärer und 
teilstationärer Einrichtungen umzusetzen. 
Dazu gehören insbesondere Aufgaben 
zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen in Einrichtungen sowie die Beratung 
der Träger von Einrichtungen während 
der Planung und Betriebsführung (§ 85 
Abs. 2 Nr. 6 und 7 SGB VIII). Diese Rechts-
normen werden durch das Kinder- und  

Jugendhilfegesetz für Baden-Württem-
berg (LKJHG) ergänzt (§§ 19 – 23 LKJHG).

Zu den Kernaufgaben des KVJS-Landesju-
gendamts gehören neben der Beratung 
der Träger und der Aufsicht über bestehen-
de Einrichtungen auch die Erteilung von 
Betriebserlaubnissen für neue Einrichtun-
gen beziehungsweise Einrichtungsteile.
Zur Unterstützung der Einrichtungsträger 
bei der Planung und Entwicklung neuer 
Angebote veröffentlicht das KVJS-Landes-
jugendamt den jeweils aktuellen fach- 
lichen Rahmen zur Betriebserlaubnis für 
die verschiedenen Angebotsformen.

Die vorliegende Arbeitshilfe beschreibt 
die Vorgaben für die Erteilung einer Be-
triebserlaubnis sowie die Abläufe des Ver-
fahrens. Sie hat darüber hinaus die Funk-
tion eines Grundlagenpapiers, das durch 
weitere Arbeitshilfen zu speziellen Hilfe- 
und Angebotsformen ergänzt wird (Ge-
meinsame Wohnformen von Müttern/
Vätern und Kindern, Heimerziehung in 
häuslicher Gemeinschaft, Sonstige be-
treute Wohnformen, Jugendwohnheime, 
Schülerwohnheime und Internate). 

Die Broschüre liegt nun in der vierten 
überarbeiteten Auflage vor. Das KVJS-
Landesjugendamt berücksichtigt in der 
Neufassung aktuelle fachliche Weiterent-
wicklungen, ebenso Veränderungen der 
gesetzlichen Grundlagen. 
Neben einer gedruckten Version stehen 
diese und weitere Arbeitshilfen auch im 
Internet zur Verfügung und können über 
das Portal des KVJS-Landesjugendamts 
herunter geladen werden.
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1. Einrichtungen, Pflicht zur  
Betriebserlaubnis
Einrichtung 

Eine Einrichtung im Sinne des SGB VIII ist 
„eine auf gewisse Dauer angelegte förm-
liche Verbindung von sächlichen und per-
sönlichen Mitteln zu einem bestimmten 
Zweck unter der Verantwortung eines Trä-
gers“. Weitere konstituierende Merkma-
le einer Jugendhilfe-Einrichtung sind de-
ren ortsgebundene Räumlichkeiten, die 
ganztägige oder über einen Teil des Tages 
erfolgende Unterkunftsgewährung, die 
Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung, 
Bildung sowie Ausbildung von Kindern 
und Jugendlichen außerhalb ihrer Familie. 
Der Bestand ist unabhängig von bestimm-
ten Kindern und Jugendlichen, den dort 
tätigen Personen und der Zuordnung die-
ser Kinder und Jugendlicher zu bestimm-
ten dort tätigen Personen1.

Betriebserlaubnis

Eine Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB 
VIII in Verbindung mit § 48a SGB VIII ist er-
forderlich, wenn ein leistungserbringen-
der Träger eine solche Einrichtung oder 
einen solchen Einrichtungsteil schafft, 
dessen Bestand unabhängig vom Wech-
sel der Kinder und Jugendlichen ist, und 
hierfür geeignete Räume (Eigentum oder 
Miete) zur Verfügung stellt, diese ausstat-
tet und Personal zur Erbringung der Hilfe 
vorhält.

Vor Inbetriebnahme einer Einrichtung be-
ziehungsweise eines Einrichtungsteils 
muss die hierfür erforderliche Betriebser-
laubnis vorliegen.

2. Verantwortung der Träger von  
Einrichtungen
Die Verantwortung für den Betrieb der Ein-
richtung liegt beim Träger. Träger von Ein-
richtungen sind in der Regel öffentliche, 
frei gemeinnützige oder privatgewerb- 

liche, juristische Personen oder Personen-
vereinigungen. Es muss eindeutig geregelt 
sein, welche Person(en) Rechtsgeschäfte 
für den Träger tätigen darf (dürfen).

1 vgl. Nonninger in Kunkel/Kepert/Pottner (Hrsg.)
(2016):  LPK-SGB VIII (6. Auflage)
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3. Personal
Wesentliche Voraussetzung für die Ertei-
lung der Betriebserlaubnis ist, dass der 
Träger geeignetes Personal in ausreichen-
der Menge vorhält.

Eine Betriebserlaubnis kann erst erteilt 
werden, wenn das Betreuungspersonal 
dem KVJS-Landesjugendamt namentlich2 
mitgeteilt wurde.

Geeignet zur Betreuung Minderjähriger in 
erlaubnispflichtigen Einrichtungen (§ 45
SGB VIII) sind laut § 21 Abs. 1 S. 1 LKJHG  
„pädagogische und therapeutische Fach-
kräfte, die über eine einschlägige staatlich 
anerkannte oder eine gleichwertige Fach-
ausbildung verfügen, sofern nicht in ihrer 
Person liegende Gründe sie ungeeignet 
erscheinen lassen“.

„Andere Personen kann das KVJS-Lan-
desjugendamt im Einzelfall auf Antrag 
des Trägers der Einrichtung für den Be-
treuungsdienst zulassen, wenn sie nach 
Vorbildung und Erfahrung geeignet er-
scheinen; die Zulassung kann mit Aufla-
gen verbunden werden“ (§ 21 Abs. 1 S. 2 
LKJHG).

Die Menge des erforderlichen Personals 
richtet sich nach Einrichtungsart und An-

gebotsform (vgl. Ziffer 9 und 10), Zielgrup-
pe und Konzeption.

Es ist sicherzustellen, dass keine Personen 
beschäftigt werden, denen die persönli-
che Eignung gemäß § 72a SGB VIII fehlt. 
Träger von Einrichtungen versichern dem 
KVJS-Landesjugendamt, dass ihnen auf-
gabenspezifische Ausbildungsnachweise 
und Führungszeugnisse nach §§ 30 Abs. 5 
und 30a Abs. 1 Bundeszentralregisterge-
setz vorliegen und geprüft wurden. Füh-
rungszeugnisse sind vom Träger der Ein-
richtung in regelmäßigen Abständen von 
fünf Jahren anzufordern und zu prüfen.

Für Einrichtungen der Erziehungshilfe, der 
Eingliederungshilfe und für Mutter-Kind-
Einrichtungen ist ein Fachdienst erfor-
derlich3. Diese Aufgabe kann nicht in Per-
sonalunion mit Betreuungsaufgaben im 
gleichen Einrichtungsteil (Gruppe) wahr-
genommen werden. 

Sofern der Träger in Personalunion ne-
ben seinen originären Aufgaben auch Lei-
tungs- und/oder Betreuungsaufgaben 
übernimmt, hat er dem KVJS-Landesju-
gendamt ein erweitertes Führungszeug-
nis zur eigenen Person vorzulegen.

3 Für Wohngruppen der Erziehungshilfe gilt der 
Schlüssel 1:25, d. h. pro Platz 0,04 VK Fach-
dienst. 

2 Vgl. Beschluss des OVG Münster vom 
27.11.2007, Az. 12 A 4697/06; siehe Kapitel 11.1 
Fachkräfteliste
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4. Konzeption
Zusammen mit dem Antrag auf Betriebs-
erlaubnis hat der Träger eine Konzeption 
vorzulegen, mit der nachvollziehbar dar-
gestellt wird, für wen welche Leistungen 
in welchem strukturellen Rahmen und in 
welcher Qualität erbracht werden sollen. 
Anhand der Konzeption sollte fachlich de-
finiert sein, dass in der geplanten Einrich-
tung das Wohl der betreuten jungen Men-
schen sichergestellt wird. 

Die Konzeption sollte insbesondere Aus-
sagen zu folgenden Punkten enthalten:

• Angaben zum Träger und zur Art der 
(Gesamt-)Einrichtung, Grundhaltungen 
und Wertorientierungen

• Beschreibung des konkreten Einrich-
tungsteils

• Bezeichnung der Hilfearten mit jeweili-
ger gesetzlicher Grundlage

• Einzugsgebiet (regional, überregional, 
bundesweit)

• Zielgruppe der betreuten jungen Men-
schen 
Bei Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe nach § 35a SGB VIII sind darüber 
hinaus Angaben zu den Störungsbil-
dern, zur ärztlichen (kinder- und ju-
gendpsychiatrischen) Versorgung und 
zu therapeutischen Angeboten zu ma-
chen
• Alter und Geschlecht
• Problemlagen

• Ausschlussgründe für die Aufnahme
• Pädagogische Ziele und Grundlagen, 
• Methoden in Schlüsselprozessen 

(Aufnahme, Hilfeplanung, Elternarbeit, 
eventuell geplante Therapieverfahren, 
Entlassung aus der Einrichtung)

• Regelwerk zur Strukturierung des All-
tags:
• Öffnungszeiten 
• Tagesablauf
• Versorgung

• Umgang mit der eigenen Gesundheit

• Sexualpädagogik (Ansätze, Methoden 
und ihre Umsetzung im Alltag)

• Mögliche erweiterte individuelle Ange-
bote

• Geeignete Verfahren zur Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen zur Siche-
rung ihrer Rechte

• Beschwerdeverfahren für Kinder und 
Jugendliche in persönlichen Angele-
genheiten

• Arbeits- und Ablaufprozesse für ein Vor-
gehen in Krisensituationen

• Wahrnehmung des Schutzauftrags ge-
mäß § 8a SGB VIII 

• Zusammenarbeit mit den Eltern, Aus-
einandersetzung mit der Herkunftsfa-
milie

• Zusammenarbeit mit Jugendamt, Schu-
le und anderen (sozialräumlichen) Part-
nern

• Qualifikationen der Mitarbeiter
• Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung
• Betriebsnotwendige Anlagen.

Bei Einrichtungen der Eingliederungshil-
fe nach § 35a SGB VIII sind darüber hinaus 
Angaben zu machen
• zu den Störungsbildern, 
• zur ärztlichen (kinder- und jugendpsy-

chiatrischen) bzw. psychotherapeuti-
schen Versorgung 

• zum Zugang zu therapeutischen Ange-
boten 

• zu fachspezifischer Fortbildung der Mit-
arbeiter sowie Beratung/Supervision 
durch Fachleute (Kinder- und Jugend-
psychiater, Psychotherapeuten etc.)

• zu Interventionen, die die Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft ermögli-
chen oder erleichtern

• zu Kooperationen und Handlungs-
schritten in Bezug auf die (Vorbereitung 
zur) Ausübung eines angemessenen 
Berufs oder eine sonstigen angemesse-
nen Tätigkeit.
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5. Bauliche Voraussetzungen und  
Beteiligung anderer Aufsichtsbehörden
Der jeweilige Einrichtungsteil (z. B. die 
Wohngruppe) muss eine räumlich klar ab-
gegrenzte und unabhängige Wohnein-
heit sein. 

Die Raumstruktur muss die Umsetzung 
der Konzeption gewährleisten. Durch bau-
liche Gegebenheiten und die Ausstattung 
der Räume dürfen keine Gefährdungen 
für Kinder und Jugendliche entstehen. 
Hierzu sind entsprechende Stellungnah-

men der örtlich zuständigen Behörden 
der Bauaufsicht und Gesundheitsaufsicht 
erforderlich.4

Dem Antrag auf Betriebserlaubnis sind 
Bau- und Lagepläne mit Nutzungs- und 
Flächenangaben (Raumprogramm) sowie 
Stellungnahmen der zuständigen Bau-
rechtsbehörde (u. a. Brandschutz) und des 
Gesundheitsamtes (u. a. Hygiene) beizu-
fügen.

6. Wirtschaftliche Voraussetzungen
Mit der Betriebserlaubnis sind auch die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen, die das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen ge-
währleisten, zu erfüllen.5 Der Träger muss 
in der Einrichtungskonzeption die wirt-
schaftlichen Aspekte darlegen und be-

legen können, dass er auch ohne laufen-
de Einnahmen in der Lage ist, den Betrieb 
der Einrichtung mindestens drei Monate 
lang sicher zu stellen.6 Hierfür ist ein Liqui-
ditätsnachweis vorzulegen.

7. Antragstellung auf eine  
Betriebserlaubnis
Für die Bearbeitung von Anträgen auf 
eine Betriebserlaubnis ist in Baden-Würt-
temberg das KVJS-Landesjugendamt zu-
ständig.
Für die Antragstellung stehen die entspre-
chenden Formulare auf der KVJS-Inter-

netseite bereit. Aus dem Antragsformular 
geht hervor, welche Unterlagen mit dem 
Antrag beizufügen sind.
https://www.kvjs.de/jugend/arbeitshilfen-
formulare-und-rundschreiben/formulare.
html#c14867.

4 Bei Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach 
SGB XII, in denen auch Minderjährige betreut 
werden, wird der örtliche Sozialhilfeträger, ggf. 
die örtliche Heimaufsicht beteiligt.

5 Vgl. § 45 Abs. 2 Satz 2

6 In diesem Zusammenhang weisen wir ergän-
zend auf die §§ 78 a-g SGB VIII zu Vereinba-
rungen über Leistungsangebote, Entgelte und 
Qualitätsentwicklung hin.
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8. Beratung
Grundsätzlich empfehlen wir, vor Antrag-
stellung mit der regional zuständigen 
Fachberatung des KVJS-Landesjugendam-

tes Kontakt aufzunehmen. Die aktuellen 
regionalen Zuständigkeiten sind dem In-
ternetauftritt des KVJS zu entnehmen.

9. Meldepflichten
Im Rahmen der Meldepflichten sind dem 
KVJS-Landesjugendamt gemäß § 47 
SGB VIII unverzüglich anzuzeigen:

• die Betriebsaufnahme unter Angabe 
von
• Name und Anschrift des Trägers
• Art und Standort der Einrichtung
• Zahl der verfügbaren Plätze
• Namen und berufliche Ausbildung 

des Leiters und der Betreuungskräfte

Während des laufenden Heimbetriebes 
sind unverzüglich zu melden:

• Änderungen der oben aufgeführten An-
gaben, insbesondere Personaländerun-
gen (über Heime-BW)

• Änderungen der Konzeption (einschließ-
lich Änderung des Raumprogramms)

• Ereignisse und Entwicklungen, die ge-
eignet sind, das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen zu beeinträchtigen

• die bevorstehende Schließung der Ein-
richtung.

Einmal jährlich ist zum Stichtag 31.12. die 
Zahl der belegten Plätze über Heime-BW 
zu melden.
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10. Angebotsformen und  
(Mindest-)Personalmenge
Die Aufsicht über Minderjährige muss 
rund um die Uhr sichergestellt sein. Zu-
sätzlicher Personalbedarf richtet sich nach 
dem Betreuungsbedarf der jungen Men-
schen entsprechend der Konzeption. 

Zur Erteilung der Betriebserlaubnis für die 
aufgeführten Angebotsformen gliedern 
sich die vorzuhaltenden Mindestpersonal-
mengen wie folgt: 

Angebotsformen der Hilfe zur Erziehung nach 
§§ 32, 34 SGB VIII 

(Mindest-)Personalmenge

Wohngruppe (in der Stammeinrichtung) 3,60 - 4,30 VK: 8 oder 9 Plätze7

Dezentrale Wohngruppe 3,60 - 3,92 VK: 6 oder 7 Plätze7

Wohngruppen für Jugendliche in Berufsausbildung 3,33 VK: 6 bis 8 Plätze

Sonstige betreute Wohnformen:

• Betreutes Jugendwohnen als Einzelwohnen 0,25 VK pro Platz zu Beginn 
der Hilfe

• Betreutes Jugendwohnen als akkumuliertes  
Einzelwohnen (bis zu 3 Plätze)

0,25 VK pro Platz zu Beginn 
der Hilfe

• Jugendwohngemeinschaft (3 bis 4 Plätze) 0,33 VK pro Platz

Heimerziehung in häuslicher Gemeinschaft:

• Erziehungsstelle (1 bis 2 Plätze) 0,5 VK pro Platz

• Familienwohngruppe (3 bis 4 Plätze) 0,5 VK pro Platz

Tagesgruppe 
(Grundbetreuung, Erziehungs- und Hilfeplanung,  
Eltern- und Familienarbeit)
 

0,25 VK - 0,29 VK pro Platz:
8 bis 10 Plätze8

7 Die Mindespersonalmenge bezieht sich auf den 
jeweils geringsten Wert. 
Ergänzend hierzu Anlage 1 zum Rahmenver-
trag (01.01.2017) nach § 78f SGB VIII für Baden-
Württemberg.

Angebotsformen der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB VIII (Stationäre Wohnform nach § 35a) 

(Mindest-)Personalmenge

Wohngruppe (in der Stammeinrichtung) 3,60 - 4,30 VK: 8 oder 9 Plätze7

Dezentrale Wohngruppe 3,60 - 3,92 VK: 6 oder 7 Plätze7

8 Personalschlüssel: 1 : 4,07 bis 1 : 3,35  
Ergänzend hierzu Anlage 2.1 zum Rahmenver-
trag (01.01.2017) nach § 78f SGB VIII für Baden-
Württemberg. 
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Angebotsformen der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB XII

(Mindest-)Personalmenge

Wohngruppen für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen (in der Einrichtung oder ausgelagert) 

3,6 VK: bis zu 12 Plätze

Angebotsformen Jugendwohnheime, Schüler-
wohnheime und Internate10

(Mindest-)Personalmenge

Jugendwohnheim gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII – gege-
benenfalls konzeptionelle Differenzierung nach Alter
Jugendwohnheim gemäß § 13 Abs. 3 in V. m. Abs. 1  
SGB VIII

1,0 VK: bis zu 30 Plätze

1,0 VK: bis zu 10 Plätze

Schülerwohnheim – gegebenenfalls konzeptionelle Dif-
ferenzierung nach Alter

1,0 VK: bis zu 12 Plätze

Internat – gegebenenfalls konzeptionelle Differenzie-
rung nach Alter

1,0 VK: bis zu 12 Plätze

Gemeinsame Wohnform für Mütter, Väter und  
Kinder nach §§ 19 oder 34 SGB VIII9

(Mindest-)Personalmenge

Die Ausgestaltung der gemeinsamen Wohnform für 
Mütter/Väter und Kinder erfolgt in der Regel entspre-
chend der Angebotsformen nach § 34 SGB VIII (bei 
Gruppen in der Regel maximal sechs Plätze).

Der Personalbedarf  orientiert 
sich an der Angebotsform 
(Einzelwohnen, Wohngruppe 
etc.) und bemisst sich darü-
ber hinaus am Alter der Müt-
ter, deren Hilfebedarf und den 
konzeptionellen Elementen 
der Angebote.

9 Eine Betriebserlaubnis ist nicht erforderlich, 
wenn in der (Teil-)Einrichtung ausschließlich 
Mütter oder Väter aufgenommen werden, die 
volljährig und sorgeberechtigt sind, und die 
ihre Erziehungsverantwortung eigenverant-
wortlich wahrnehmen. Näheres hierzu siehe 
KVJS-Arbeitshilfe „Grundlagen für die Betriebs-
erlaubnis – Gemeinsame Wohnformen für Müt-
ter/Väter und Kinder in Baden-Württemberg“

10 Näheres hierzu siehe KVJS-Arbeitshilfe „Grund-
lagen für die Betriebserlaubnis für Jugend-
wohnheime, Schülerwohnheime und Internate 
in Baden-Württemberg“
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11. Fachkräfte in erlaubnispflichtigen 
Einrichtungen nach § 45 SGB VIII 
Im Rahmen der Aufgaben nach § 45 
SGB VIII zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen in Einrichtungen hat das KVJS-
Landesjugendamt deren Betreuung durch 
geeignete Kräfte sicherzustellen. Geeig-
nete Kräfte sind „pädagogische und the-
rapeutische Fachkräfte, die über eine 
einschlägige staatlich anerkannte oder 
gleichwertige Fachausbildung verfügen“ 
(§ 21 Abs. 1 LKJHG).

Fachkräfte sind:

11.1 in stationären und teilstationä-
ren Einrichtungen der Hilfe zur Er-
ziehung, der Eingliederungshilfe so-
wie in Wohnheimen und Internaten:

Staatlich anerkannte oder graduierte 
Fachkräfte wie:

• Dipl.-Sozialpädagogen, Bachelor/ 
Master Sozialpädagogik

• Dipl.-Sozialarbeitern, Bachelor/Master 
Soziale Arbeit

• Dipl.-Pädagogen, Bachelor/Master  
Erziehungswissenschaft

• Bachelor/Master Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaften

• Dipl.-Psychologen, Bachelor/Master 
Psychologie

• Bachelor/Master Kindheitspädagogik 
• Dipl.-Heilpädagogen, Bachelor/Master 

Heilpädagogik oder Fachschulabschluss
• Bachelor/Master Sonderpädagogik 
• Bachelor/Master Soziale Arbeit und  

Diakonie 
• Master Waldorfpädagogik
• Jugend- und Heimerzieher
• Erzieher
• Heilerziehungspfleger
• Arbeitserzieher
• Sozialdiakone

11.2 in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem SGB XII 

• Zusätzlich zu den unter 11.1 genannten 
Berufsgruppen gelten staatlich aner-
kannte Heil- und Pflegefachkräfte, wie:

• Krankenschwester und Krankenpfle-
ger beziehungsweise Gesundheits- und 
Krankenpfleger

• Gesundheits- und Kinderkranken- 
pfleger

• Familienpfleger
• Altenpfleger
• Ärzte
• Physiotherapeuten
• Krankengymnasten
• Ergotherapeuten beziehungsweise Be- 

schäftigungs- und Arbeitstherapeuten
• Logopäden

11.3 in Internaten, Schüler- und  
Jugendwohnheimen

Neben den unter 11.1 genannten Berufs-
gruppen gelten hier auch 

• Lehrer mit zweitem Staatsexamen

als Fachkräfte

11.4 Praktikum, Studium, Anerken-
nungsjahr in Einrichtungen der  
Jugendhilfe

Personen im Praktikum, Studium oder An-
erkennungsjahr aus den oben genannten 
Berufsgruppen (im Folgenden Auszubil-
dende genannt) sind Mitarbeiter, die sich 
in einer Ausbildung befinden. Sie sollen in 
der Einrichtung – im Sinne des Fachkräfte-
gebots – nicht als Ersatz, sondern in Ergän-
zung zu Fachkräften eingesetzt werden.
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Dazu muss sichergestellt sein, dass Aus-
zubildende nur Gruppen bezogen und im 
Betreuungsteam mit Fachkräften einge-
setzt werden.

Die Einbindung in ein Team stellt die Aus-
bildungsansprüche im Rahmen des Prak-
tikums oder des Anerkennungsjahres und 
des Studiums sicher. In einer Betreuungs-
gruppe sollen zeitgleich nicht mehr als ein 
Auszubildender eingesetzt werden. Aus-
zubildende müssen über entsprechende 
theoretische Grundkenntnisse verfügen. 

Ihr Einsatz orientiert sich am jeweiligen 
Ausbildungsstand und setzt die Erreich-
barkeit einer Fachkraft voraus. 

Sieht es die Personalplanung des Ausbil-
dungsträgers vor, kann eine Anrechnung 
von Auszubildenden auf die für die Be-
triebserlaubnis relevante (Mindest-) Perso-
nalmenge unter Berücksichtigung des je-
weiligen Dienst- und Ausbildungsplanes 
unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:

Auszubildende können nur dann auf den 
Personalschlüssel angerechnet werden, 
wenn die Ausbildungszeit innerhalb eines 
Jahres mindestens sechs Monate (50 % 
der Jahresarbeitszeit) beträgt.

Bei der Anrechenbarkeit des Einsatzes von 
Auszubildenden auf die (Mindest-)Per-
sonalmenge ist – wie auch bei regulären 
Mitarbeitern – der Eintritt und Austritt an-
zugeben. Für die Anrechenbarkeit auf die 
(Mindest-)Personalmenge ist außerdem 
die Einsetzbarkeit des Auszubildenden zu 
berücksichtigen, abhängig vom Stand der 
Ausbildung. Bei DHBW-Studierenden oder 
Fachschülern in dualer Ausbildung wer-
den die Werte über drei Jahre hinweg ge-
mittelt.

Grundsätzlich ist auf die Mindestpersonal-
menge nur ein Auszubildender pro Grup-
pe anrechenbar.
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15 Zuständig für die Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen in den reglementierten Sozial- 
berufen in Baden-Württemberg ist das Regie-
rungspräsidium Stuttgart. Für die Bewertung 
ausländischer Hochschulqualifikationen zum 
vergleichbaren deutschen Abschluss ist die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(ZAB) in Bonn zuständig zuständig („Anabin“: 
http://anabin.kmk.org/anabin.html;  
Zeugnisbewertung: https://www.kmk.org/ser-
vice/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/
zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-hoch-
schulqualifikationen.html)

12. Zulassung anderer Personen für den 
Betreuungsdienst nach § 21 LKJHG
Personen, die keine der unter den Punk-
ten 10.1 bis 10.3 genannten Qualifika-
tionen nachweisen können, bedürfen 
der Zulassung durch das KVJS-Landesju-
gendamt nach § 21 Abs. 1 Satz 2 LKJHG. 
Pro Gruppe können sie im Einzelfall auf 
Antrag des Einrichtungsträgers als Be-
treuungskräfte im Gruppendienst inner-
halb eines Fachkräfteteams maximal im 
Umfang einer 100 Prozentstelle zugelas-
sen werden. Voraussetzung hierfür ist die 
persönliche Eignung, Vorbildung und Er-
fahrung unter Berücksichtigung des zu 
betreuenden Personenkreises. Die Zulas-
sung kann mit Auflagen verbunden wer-
den.

Für Angebote in sogenannten häuslichen 
Gemeinschaften (Erziehungsstelle, Fami-
lienwohngruppe) sind Zulassungen nicht 
möglich.

Für das Betreute Jugendwohnen können 
im Wege der Einzelfallprüfung Mitarbei-
ter zugelassen werden, wenn diese bereits 
für die Tätigkeit in einer Wohngruppe des-
selben Trägers zugelassen wurden und 
sie hieraus berufliche Erfahrung nachwei-
sen können. Dabei sind sie in einem Team 

mit mindestens zwei sozialpädagogischen 
Fachkräften eingebunden. Der Anteil der 
zugelassenen Kräfte pro Betreuungsteam 
darf 1,0 VK nicht übersteigen.Grundsätz-
lich ist darauf zu achten, dass Bewerber, 
die ihre Ausbildung im Ausland absolviert 
haben, bei der Einstellung einen Nachweis 
der Gleichwertigkeit mit einer deutschen 
Ausbildung vorlegen.15

Es ist sicherzustellen, dass keine Per-
sonen beschäftigt werden, denen die 
persönliche Eignung gemäß § 72a SGB 
VIII fehlt. Träger von Einrichtungen 
versichern dem KVJS-Landesjugend-
amt im Antrag auf Zulassung, dass 
ihnen aufgabenspezifische Ausbil-
dungsnachweise und erweiterte Füh-
rungszeugnisse nach §§ 30 Abs. 5 und 
30a Abs. 1 Bundeszentralregisterge-
setz vorliegen und geprüft wurden. 
Führungszeugnisse sind vom Träger 
der Einrichtung in regelmäßigen Ab-
ständen von fünf Jahren anzufordern 
und zu prüfen.

Bitte beachten Sie dafür die Formblätter 
im KVJS-Internet (Jugend/Aktuelles/For-
mulare).
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